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Satzung der Gemeinde Holzheim 

Die Gemeinde erläßt auf Grund des 
§ 2 Abs. 1, Satz 1 und des§ 10 des Bundesbaugesetz es 

- BBauG- in der Neufassung vorn 18. Augus t 197 6 
(BGBI I S. 2256), 

Artikel 105 Abs. 1, Nr. 11 und 
Artikel 107 der Bayerischen Bauordnung - BayBO - in der 

geltenden Fassung und des 
Artikel 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 

in der geltenden Fassung folgenden mit Bescheid 
des Landratsamtes Donau-Ries vorn ••••• • .•.. . . .. 
Nr •••••.••••••••••••••••••• genehmigten Bebau-
ungsplan als Satzung: 

Für das Gebiet "k~ Steigfeld Nr. 3" 

im Norden begrenzt durch die Kreisstraße Nr. 34 
im Westen begrenzt durch die Kreisstraße Nr. 33 
im Süden begrenzt durch die Grundstücke Fl.Nr 
42, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15 
im Osten begrenzt durch die Grundstücke Fl.Nr. 
21/1, 23, 1/3 

§ 1 Inhalt des Bebauungsplanes 

Für das Baugebiet gilt die vorn Architekturbüro 
Walther Mener, 8852 Rain arn Lech ausgearbeitet,~e- ~~ 
bauungszeichnung vorn 10.11.1982, geändert am JV1: 1; .. 19 • ••• , 
die zusammen mit den nachstehenden Vorschriften den 
Bebauungsplan bilden. 

§ 2 Art der baulichen Nutzung 

1. Das Baugebiet ist nach§ 4 der Baunutzungsordnung 
vorn 15.09.1977, BGBL.S. 1763 als allgerneines Wohn
gebiet - WA - festgesetzb. 

2. Es sind nur Wohngebäude mit 2 Wohnungen zulässi g. 

§ 3 Maß der baulichen Nutzung 

1. Die Geschoßflächenzahl von 0,5 darf nicht über
schritten werden. 

2. Die in der Bebauungsplanzeichnung angegebenen Ge
schoßzahlen dürfen nicht überschritten werden . 



§ 4 Zusätzliche Bestimmungen wegen der Sichtdreiecke 

Die Sichtdreiecke der Einmündung in eine andere Straße 
sind von Hindernissen aller Art mit mehr als 0,90 m 
Höhe über den angrenzenden Fahrbahnen freizuhalten. 

§ 5 Mindestgröße der Baugrundstücke 

Baugrundstücke für freistehende Einzelhäuser müssen 
eine Mindestgröße von 700 qm aufweisen. 

§ 6 Bauweise 

1. Im Planbereich gilt entsprechend der Planzeichnung 
die offene Bauweise. Doppelhäuser sind nicht 
zulässig. 

2. Die Garagen sind mit etwaigen sonstigen Nebenge
bäuden innerhalb der Baugrenzen bis 50,00 qm und 
2,75 m Höhe an der seitlichen Grundstücksgrenze 
zulässig. (Traufhöhe) 

3. Bei beiderseitigem Grenzanbau sind die Garagen ein
schließlich der sonstigen Nebengebäude einheitlich 
zu gestalten. 

§ 7 Gestaltung der Gebäude 

1. Bei den Hauptgebäuden ist die in der Bebauungsplan
zeichnung eingetragene Hauptfirstrichtung einzu
halten. 

2. Für die Gebäude der Bebauungsplanzeichnung sind nur 
Satteldächer mit einer Dachneigung von 30 - 36° 
zulässig. 

3. Kniestocke dürfen nicht höher als 50 cm sein; 
gemessen von OK Decke bis OK Sparren an der Mauer
außenkante (Dachanfallpunkt). 

4. Die Dächer der Garagen sind den Gebäudedächern 
entsprechend auszubilden. 

5 . Die Traufhöhe der Wohnhäuser darf talseits, ge
messen ab der natürlichen Geländeoberkante, folgende 
Höhen nicht überschreiten: 
1-geschoßig = 3,40 m 
2-geschoßig = 6,00 m 

6 . Als Dacheindeckung dürfen nur rote Dachziegel ver
wendet werden. 



§ 8 Geländeveränderung 

Das natürliche Gelände darf durch Auffüllen oder Ab
tragen nicht wesentlich verändert werden. Änderunge n 
dürfen vorgenommen werden, wenn der natürliche Aus
gleich innerhlab des Grundstückes möglich ist. 

§ 9 Fassadengestaltung 

1. Alle Gebäude sind mit einem Außenputz zu versehen. 
Auffallend gemusterter Verputz ist nicht zugelassen. 

2. Die Verwendung von grellen Farben ist untersagt. 

3. Teilweise Holzverschalung und Sichtmauerwerk s i nd 
zulässig. 

§ 10 Nebenanlagen 

1. Auf jedem Baugrundstück darf nur ein sonstiges Neben
gebäude mit höchstens 25 qm Grundfläche errichtet 
werden, das mit der Garage unter einem Dach zu
sammengefaßt ist. 

§ 11 Einfriedungen 

1. Die ~infriedungen einschl. Sockel an der Straße dür
fen eine Gesamthöhe von 0,90 m nicht überschrei ten. 
Grelle Farben· dürfen nicht verwendet werden. Beton
sockel dürfen höchstens 0,25 m hoch sein. 
Zulässig s i nd Holzzäune aus senkrechten Latten. 
Zwischen den Grundstücken sind Maschendrahtzäune 
bis J,30 m zulässig. 

2. Flächen vor ·· .Garagen .dürfen nicht eingefriedet werden. 
Ist die Garage ·mehr als 5,00 m von der Grundstücks
grenze entfern:t, so ist die Stellfläche ebenfalls 
auf eine Länge von 5,00 m ohne Einfriedung herzu
stellen. 

§ 12 Grünordnung 

Je 250 m2 umbauter Grundstücksfläche ist ein Laubbaum 
bodenständiger Art zu pflanzen. 
Pflanzgröße, Hochstamm mit Mindeststamrnumfang 18 c m. 

§ 13 öffentliche Grünanlagen 

Die Bepflanzung und Gestaltung der öffentlichen Grün
anlagen muß im Einvernehmen mit der unteren Naturschutz
behörde beim LA Donau-Ries mit Standort gerechten Ge
hölzern erfolgen. 



§ 14 Lärmschutz 

Entlang der Kreisstraßen DON 33 · + 34 sind die 
Ruheräume (Schlaf- und Kinderzimmer) möglichst 
der Fahrbahn abgewendeten Seite zu errichten. 

Der genehmigte Bebauungsplan mit Satzung und Be1~ü~d~~J 
liegt bei der ~,3rwal tungsgemeinschaft Rain ab ••• : • • · .••• 
Zimmer Nr ••.•••••••••• , gemäß§ 12 BBauG öffe~~c~~3~s. 
Die Genehrnigun~rttLdJ.e Auslegung wurden arn ••• · ••• · •••••• 
durch •••••.••••••• ;:~ ··················· bekanntgernacht. 
Der Bebauungsplan ist damit nach§ 1~atzung~ BBauG 
rechtsverbindlich. ~ t/'~~ 
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